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Titelbild: 70 Jahre Gehörlosenverein Glarus und

60 Jahre Gehörlosenkirche Ostschweiz (v.l.n.r.):

Kirchenratspräsident Ulrich Knoepfel, Pfarrerin

Andrea Leupp, Ruth Stohr, Pfarrer Achim Menges
und Pfarrer Ruedi Hofer.

Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Der Mai 2011 war vom ersten bis zum letzten

Tag spannend und brachte so manche

Überraschung. Nachdem es am 2. Mai einer amerikanischen

militärischen Spezialeinheit gelang,
den weltweit meistgesuchten Terroristen Bin

Laden unschädlich zu machen, wurde am

26. Mai der mutmassliche serbische Kriegsverbrecher

Ratko Mladic nach 15-jähriger Flucht

endlich gefasst. Im Mai wurde die USA von

zerstörerischen Tornados heimgesucht, bei

welchen weit über 140 Menschen ihr Leben

verloren und Sachschäden in Milliardenhöhe

entstanden. In der Schweiz hat der Bundesrat

den historischen Atom-Ausstiegs-Entscheid

bekanntgegeben. Die Liste der bewegenden

Mai-Ereignisse könnte problemlos noch weiter

ergänzt werden.

Aber auch im Hörbehindertenwesen kam es im

Mai zu erwähnenswerten Gegebenheiten und

Veränderungen. In der aktuellen Ausgabe der

Verbandszeitschrift wird darüber ausführlich

informiert. Eine ganz aktuelle Neuigkeit - in

allerletzter Sekunde vor dem «Gut zum Druck»

geschehen - möchte ich hier erwähnen. Georg

Simmen ist an der Delegiertenversammlung

vom 28. Mai 2011 von pro audito Schweiz

zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der

schwerhörige 37-jährige Anwalt und Notar aus

dem Kanton Uri wird Nachfolger von Barbara

Wenk, die während den letzten 14 Jahren an

der Spitze des Verbandes stand.

Es gibt noch eine weitere brandneue Information,

über die man sich Kenntnis verschaffen

sollte. Das Bundesamt für Sozialversicherung
BSV hat am 26. Mai 2011 auf der eigenen

Homepage ein Faktenblatt veröffentlicht, in

welchem es ausführlich über den Systemwechsel

vom alten zum neuen Pauschalsystem bei

der Hörgeräteversorgung orientiert. Schon

der einleitenden Satz in diesem Fact-Sheet

mutet m.E. eigenartig an. Dort steht schwarz

auf weiss, dass mit dem Pauschalsystem
versicherte Personen die Möglichkeit haben, sich

im Ausland mit Hörgeräten versorgen zu

lassen. Das BSV beschreibt unter anderem auch,

mit welchen Pauschalbeiträgen Hörgeräteträgerinnen

und -träger - je nach Versorgung -
rechnen dürfen. Am Schluss des fünfseitigen
Dokumentes versucht das BSV krampfhaft zu

erklären, welches die Gründe für den System¬

wechsel seien. So schreibt es, dass die

Hörgeräteversorgung heute eindeutig überreguliert
sei. Sogar die Umdrehungen des Bohrers in

der Werkstatt des Akustikers sei festgelegt,
oder dass das derzeitige Regelwerk den Akustiker

teure «Anpassungskabinen» vorschreibe,
obwohl das Hörgerät problemlos auch in einem

stillen Büro angepasst werden könnte.

Diese Aussagen des BSV muten auf mich

irgendwie sarkastisch. In der Schweiz gibt es

wohl überhaupt nichts, was nicht in einem

Reglement, in einer Wegweisung oder in einem

Gesetz bis ins letzte Detail beschrieben wird.

So ist mir kürzlich aufgefallen, dass an einer

Hauptstrasse mit einem immensen Aufwand

leicht abgesenkte Abwasserdeckel wieder in

die richtige Position gebracht werden. Und

selbstverständlich muss das Ganze mit einer

Steinummantelung aus teurem Granit

abgeschlossen werden. Hier also die perfekte

Lösung auf höchstem Niveau! Typisch
schweizerisch. Und man staune weiter, im Gegensatz

zur Hörgeräteversorgung wird im Strassenbau

hierzulande nirgends ein Vergleich mit unserem

Nachbarn Deutschland angestellt. Die

Schweiz könnte extrem viel Geld sparen, wenn
sie in Strassenbau deutsche Standards anwenden

würde!

Ich frage mich, was es noch alles braucht,
bis es einer grossen Gruppe von Menschen,
die aufgrund ihrer Versehrtheit auf medizinische

und technische Mittel angewiesen sind,

gelingt, endlich zu ihrem verfassungsmässigen

Recht zu kommen. Aber vielleicht werden

Blinddarmentfernungen in 5 Jahren in Indien

durchgeführt, da dort die Fallpauschale 100%

günstiger ist als in den heimischen Spitälern.

Ich wünschen Ihnen nicht nur eine anregende
Zeit beim Lesen der zahlreichen Beiträgen, ich

wünsche Ihnen insbesondere - trotz der vielen

Probleme - einfach auch einen schönen

Frühsommer mit vielen sonnigen unbeschwerten

Tagen.

Roger Ruggli
Master of Arts (M.A.)

Redaktor
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